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Gemeinde 
Neckartenzlingen 

 
 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
 „Rotenbach II Erweiterung“ (Goethestraße 44 und 46) 

 
Zusammenfassende Erklärung gemäß §10a Abs.1 BauGB 

 

 

 

1. Vorbemerkung 

 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften wurden in öffentlicher Gemeinderatsit-

zung am 24.01.2023 als Satzung beschlossen. 

Nach §10a BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen 

über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach 

Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

gewählt wurde. 

 

 

2. Planerfordernis und Planungsziel 

 

Die im Planbereich in den 1970er Jahren als „Experimentierfeld“ erstellte Bebauung ist teilwei-

se in einem baulichen Zustand, der dringend eine Modernisierung erfordert. Aus planungs-

rechtlicher Sicht jedoch besteht derzeit kein Baurecht, so dass selbst kleinere bauliche Verän-

derungen ausgeschlossen sind. Die bauliche Entwicklung in diesem Bereich ist aufgrund der 

Bestandsbebauung grundsätzlich positiv zu sehen. Im Flächennutzungsplan ist der Bereich 

als Wohnbaufläche enthalten. Daher sollen ein Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

aufgestellt und somit Planungsrecht für die Bestandsbebauung geschaffen werden. 

 

 

3. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Die-

se besteht aus einem Umweltbericht nach §2a BauGB mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. 

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie Kulturgüter und 

sonstige Sachgüter. Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 

 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Um-

weltauswirkungen werden dargestellt. Die Eingriffe in die verschiedenen Schutzgüter können 

durch das geplante Maßnahmenkonzept planintern minimiert und planintern auch vollständig 

kompensiert werden. Sämtliche Maßnahmen sind soweit rechtlich möglich durch planungs-

rechtliche Festsetzungen Bestandteil des Bebauungsplanes.  
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Als Grundlage für die Berücksichtigung und Bewertung artenschutzrechtlicher Belange liegt 

eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vor. Eine Betroffenheit ist für die Tierarten Vögel 

und Fledermäuse anzunehmen. Verbotstatbestände kann es im Falle einer Änderung der Be-

bauung geben, wenn ein größerer Eingriff in die Bestandsbebauung z.B. durch eine Ersatzbe-

bauung oder ein Eingriff in Außenanlagen erfolgt. In diesem Zusammenhang werden dann 

weitere artenschutzrechtliche Untersuchungen bezüglich des konkreten Vorhabens erforder-

lich. Die SaP zeigt jedoch auf, dass Verbotstatbestände insbesondere bei Durchführung dieser 

Eingriffe außerhalb der Vegetationszeit und durch Ersatz bestehender Kleingewässer vermie-

den werden können. 

 

Zur Beurteilung von Lärmauswirkungen auf den Planbereich liegt eine schalltechnische Unter-

suchung vor. Zur Vermeidung unzumutbarer Lärmbelästigungen setzt der Bebauungsplan die 

im Gutachten vorgeschlagenen Lärmpegelbereiche fest. Danach hat die Bemessung passiver 

Schallschutzmaßnahmen zu erfolgen. 

 

 

4. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-

beteiligung  

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 Abs.1 BauGB wurde in Form einer Plan-

auslegung der Vorentwurfsunterlagen und Bereitstellung im Internet in der Zeit vom 

12.12.2016 bis 13.01.2017 durchgeführt.  

Parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach §4 Abs.1 BauGB am Verfahren beteiligt. 

Seitens von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen 

eingereicht. Vor der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

 

Der Planentwurf wurde in der Zeit vom 10.08.2020 bis 11.09.2020 öffentlich nach §3 Abs.2 

BauGB ausgelegt. Parallel zur Öffentlichen Auslegung wurden die Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange nach §4 Abs.2 BauGB am Verfahren beteiligt. 

Im Zuge der Öffentlichen Auslegung wurden keine privaten Stellungnahmen abgegeben. Be-

hörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen eingereicht. 

 

Im Wesentlichen wurden Belange vorgetragen, die wie folgt berücksichtigt werden: 

 

- Planerfordernis:  

Das Planerfordernis ergibt sich aus der Schaffung von Planungsrecht und damit Rechtssi-

cherheit für die bestehende Bebauung.  

 

- Ziele der Raumordnung: 

Ziele der Raumordnung sind nicht betroffen. Den Vorrang der Innenentwicklung und dem 

sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird durch die Planung im Bestand nachge-

kommen. 
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- Denkmalschutzrechtliche Belange 

Für die bestehenden Gebäude im Planbereich wurde die Kulturdenkmaleigenschaft wäh-

rend des Verfahrens festgestellt. Eine entsprechende Kennzeichnung ist im Bebauungs-

plan enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass alle künftigen baulichen Maßnahmen im 

Planbereich vor dem Hintergrund der Kultdurdenkmaleigenschaft geprüft werden und unter 

dem Vorbehalt einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung stehen. 

 

- Altlastenthematik: 

Das Plangebiet liegt im Bereich der Altablagerung „Rotenbach“. Es handelt sich um ein 

Auffüllgelände der 1960er Jahren. Im laufenden Verfahren erfolgten weitere Untersuchun-

gen zur Beurteilung der Gefahren durch Deponiegas und der Wirkungspfade Boden – 

Mensch/Aufenthaltsfläche, Boden - Pflanze/Nutzpflanzen. Es liegt hierzu eine orientieren-

de Untersuchung des Büros BGU vom 14.12.2016 und eine ergänzende Untersuchung 

vom 11.07.2019 vor. 

Teilweise liegen Überschreitungen von Orientierungswerten vor, die den Wirkungspfad 

Boden-Pflanze betreffen. Bei der derzeitigen Nutzung der betreffenden Teilbereiche, die 

nicht zum Anbau von Nahrungspflanzen dienen stuft der Gutachter die Werte als nicht wei-

ter kritisch ein.  

Hinsichtlich des Wirkungspfads Boden-Mensch wurde in einem Teilbereich ein über dem 

Orientierungswert liegender PAK-Gehalt ermittelt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, 

dass der Oberboden mit dem leicht erhöhten PAK-Gehalt sich jedoch unter einer Grasnar-

be sowie unter einer 10 cm mächtigen Schicht aus unbelastetem bindigem Boden befin-

det, und somit eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch durch direkten 

Kontakt (orale Aufnahme) nicht gegeben ist. 

Die Messungen und Analysen von Deponiegasen sind allesamt als unbedenklich einzustu-

fen. Die Wasserprobe aus der Grundwassermessstelle wies keine Prüfwertüberschreitun-

gen auf. 

Hinsichtlich der abfallrechtlichen Bewertung ist mit Material zu rechnen, das nicht verwer-

tet werden kann und entsorgt werden muss.  

Aufgrund der Lage im Bereich der Altablagerung erfolgt eine Kennzeichnung im Bebau-

ungsplan. Bauliche Änderungen sind fachgutachterlich zu begleiten. 

 

- Forstrechtliche Belange: 

Das angrenzende Gehölz ist als Wald kartiert. Ein kleiner Teil des Bebauungsplanes ragt 

in den Wald hinein. Für eine entsprechende Waldumwandlung auf einer Fläche mit ca. 

94m² liegt eine entsprechende Umwandlungserklärung der Forstdirektion vor.  

Bereits die bestehende Bebauung unterschreitet den gesetzlichen Waldabstand. In enger 

Abstimmung mit dem Forstamt wurde eine Regelung zwischen Gemeinde und Eigentü-

mern im Hinblick auf die Belange des Waldes und der Verkehrssicherung in Form eines 

unbefristeten Pachtvertrages erarbeitet. Die unterzeichneten Pachtverträge liegen der 

Gemeinde vor. Auf den betroffenen Grundstücken wurde zur dinglichen und dauerhaften 

Sicherung der Verkehrssicherungspflicht eine entsprechende Dienstbarkeit eingetragen. 

 

- Artenschutzrechtliche Belange: 

Artenschutzrechtlich relevante Eingriffe entstehen bei Änderungen an Gebäuden oder be-

stehenden Grünstrukturen. Ob und wann diese Eingriffe stattfinden, ist derzeit nicht be-
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kannt. Die SaP zeigt jedoch auf, dass Verbotstatbestände insbesondere bei Durchführung 

dieser Eingriffe außerhalb der Vegetationszeit und durch Ersatz bestehender Kleingewäs-

ser vermieden werden können. 

 

- Eingriffe in den Naturhaushalt: 

Die Eingriffe in den Naturhaushalt werden im Umweltbericht beschrieben in der Eingriffs-

/Ausgleichsbetrachtung bilanziert. Bei Umsetzung der Maßnahmen erfolgt ein vollständiger 

Ausgleich.  

 

- Belange des Klimaschutzes: 

Im Hinblick auf die Auswirkungen der Planung auf den Klimawandel ist zunächst festzu-

stellen, dass der Bebauungsplan im Bereich bereits bestehender Bebauung und auf einer 

durch die frühere Deponienutzung vorbelasteten Fläche aufgestellt wird. Neue und bislang 

unbelastete Außenbereichsflächen werden nicht in Anspruch genommen. Der Bebau-

ungsplan enthält verschiedene Festsetzungen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 

bzw. die der Anpassung an den Klimawandel dienen. 

 

- Verkehrserschließung: 

Die Erschließung erfolgt ausgehend von der bestehenden Wendeplatte in der Goethestra-

ße und ist bereits im Bestand gesichert. 

 

- Regenwasserableitung 

Die bestehende Bebauung wird bislang im Mischsystem entwässert. Aus planerischer 

Sicht scheidet ein Trennsystem aus, da eine gezielte Versickerung von Regenwasser auf-

grund der Lage in einem früheren Auffüllgelände nicht erfolgen sollte, eine ortsnahe Vorflut 

für eine getrennte Ableitung von Regenasser nicht vorhanden ist und zur ca.160m süd-

westlich des Planbereiches verlaufenden Erms keine Ableitungsmöglichkeit besteht.  

Es ist weiterhin eine Mischentwässerung vorgesehen. 

Durch die Festsetzung einer Dachbegrünung für Flach- und Pultdächer, bzw. einer alterna-

tiven Rückhaltung in einer Zisterne oder sonstigen Rückhalteanlage kann der Abfluss des 

Regenwassers jedoch reduziert werden. 

 

 

5. Planungsalternativen 

 

Eine Planungsalternative wäre die Nulloption. Dies bedeutet, dass kein Bebauungsplan aufge-

stellt würde. Die Bestandsbebauung wäre aber immer noch vorhanden, könnte jedoch bei Ab-

gang dann nicht mehr ersetzt werden. Durch die Ausweisung der Fläche im Flächennutzungs-

plan als Wohnbaufläche wurde die bauliche Entwicklung jedoch im Grundsatz anerkannt. 

Durch die Planungsrechtliche Sicherung der Bestandsbebauung können Eingriffe für Ersatz-

bebauung an anderer Stelle vermieden werden. 
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6. Schlussbemerkung 

 

Für detaillierte Angaben wird auf die Begründung mit Anlagen zum Bebauungsplan und den 

örtliche Bauvorschriften, sowie auf die Zusammenstellungen zur Behandlung abgegebener 

Stellungnahmen verwiesen. 

 

 

Aufgestellt: Anerkannt: 

Nürtingen, 26.01.2023 Neckartenzlingen,  

 

 

Dipl. Ing. (FH) Rainer Metzger Melanie Braun 
Ingenieurbüro Melber & Metzger Bürgermeister 

Schlesierstraße 84 

72622 Nürtingen 


